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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kathrin Vogler, Christine Buchholz, 
Heike Hänsel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/10071 – 

Verantwortung der Bundesregierung für die Einhaltung des Völkerrechts im  
US-amerikanischen Drohnenkrieg im Jemen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

In einem Urteil vom 19. März 2019 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Münster die Bundesrepublik Deutschland dazu verurteilt, sich „durch geeignete 
Maßnahmen zu vergewissern“, ob eine Nutzung der Air Base Ramstein durch 
die US-amerikanischen Streitkräfte für Einsätze von bewaffneten Drohnen im 
Jemen im Einklang mit dem Völkerrecht stattfindet. Sollte es erforderlich sein,  
müsse die Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Vereinigten Staaten  
auf die Einhaltung des Völkerrechts hinwirken (Urteil vom 19. März 2019, Az.: 
4 A 1361/15). Die Bundesrepublik Deutschland habe eine Schutzpflicht bezo-
gen auf das Leben der Kläger, die sie bisher nicht ausreichend erfülle. Eine 
Schutzpflicht der Bundesrepublik Deutschland bestehe, weil die Kläger berech-
tigterweise Leib- und Lebensgefahren durch völkerrechtswidrige US-Drohnen-
einsätze unter Nutzung von Einrichtungen auf der Air Base Ramstein befürch-
ten, so das OVG. 

1. Ist die Bundesregierung nach dem Urteil des OVG Münster, das besagt, sie 
müsse den Einsatz von Kampfdrohnen, die über eine Satelliten-Relaisstation 
in Ramstein in Ziele im Jemen gesteuert werden, auf seine Völkerrechtskon-
formität überprüfen, bereits tätig geworden? 

a) Wenn ja, in welcher Form? 

b) Wenn nicht, warum nicht? 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 19. März 2019 ist noch 
nicht rechtskräftig. Die Bundesregierung hat am 7. Mai 2019 hiergegen Revision 
an das Bundesverwaltungsgericht eingelegt. 
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2. Was sind aus Sicht der Bundesregierung „geeignete Maßnahmen“, um sich 
zu vergewissern, ob eine Nutzung der Air Base Ramstein durch die US-ame-
rikanischen Streitkräfte für Einsätze von bewaffneten Drohnen im Jemen im 
Einklang mit dem Völkerrecht stattfindet? 

Die Bundesregierung setzt den intensiven Dialog mit den USA zu Fragen des 
Drohneneinsatzes und der Rolle des Luftwaffenstützpunkts Ramstein fort. Zu die-
sem Dialog wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Mündliche 
Frage 26 der Abgeordneten Heike Hänsel in der Fragestunde im Deutschen Bun-
destag am 3. April 2019 (Plenarprotokoll 19/91) verwiesen. 

3. Ist die Bundesregierung wegen dieser vom OVG Münster als „rechtlich not-
wendig“ festgestellten Konformitätsprüfung bereits mit der US-amerikani-
schen Regierung im Gespräch, wie diese die Überprüfung der Völkerrechts-
konformität von Drohneneinsätzen via Ramstein in der Praxis gewährleisten 
kann? 

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen. 

4. Welche Unterstützung bei der Konformitätsprüfung erwartet die Bundesre-
gierung von der US-amerikanischen Regierung bzw. von den US-amerika-
nischen Streitkräften in Ramstein? 

Die Bundesregierung bringt im Rahmen des Dialogs mit den USA regelmäßig die 
Forderung zum Ausdruck, dass sich die US-Streitkräfte in Deutschland gemäß 
ihrer Verpflichtungen aus dem NATO-Truppenstatut, insbesondere Artikel II, 
verhalten und in Deutschland geltendes Recht, einschließlich des relevanten Völ-
kerrechts, achten. Die US-Seite bestätigt regelmäßig, sich der Erfüllung dieser 
Forderung verpflichtet zu sehen.  

5. Welchen Zusammenhang sieht die Bundesregierung zwischen dem genann-
ten Urteil und der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Drohnen-
einsätze künftig nicht mehr zu veröffentlichen (6. März 2019, www. 
whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-revocation-reporting- 
requirement/)? 

Die genannten rechtlichen Verpflichtungen der US-Streitkräfte in Deutschland 
bleiben von der zitierten Entscheidung des US-Präsidenten unberührt. 

6. Geht die Bundesregierung davon aus, dass sie aufgrund der o. g. „Executive 
Order on Revocation of Reporting Requirement“ ihre bisherige Position, es 
bestehe kein „Grund zur Annahme, dass ihr Informationen zu allen wesent-
lichen Fragen zur Rolle des US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein beim Ein-
satz von Unmanned Aerial Vehicles (UAV) vorenthalten werden“ (Bundes-
tagsdrucksache 19/2318 vom 24. Mai 2018), revidieren muss, und inwieweit 
hat diese Executive Order Auswirkungen auf den „regelmäßigen, vertrau-
ensvollen Austausch mit ihren US-Partnern“ (ebd.)? 

Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen. 
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7. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu ergreifen, um der 
im OVG-Urteil vom 19. März 2019 (Az.: 4 A 1361/15) bestätigten Schutz-
pflicht der Bundesrepublik Deutschland nachkommen und die Völkerrechts-
konformität von US-amerikanischen Drohneneinsätzen via Ramstein über-
prüfen zu können, falls von Seiten der US-Streitkräfte künftig keine Infor-
mationen mehr über diese Einsätze weitergegeben werden? 

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 

8. Welche alternativen Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, sich trotz der 
o. g. „Executive Order“ die notwendigen Informationen über US-Drohnen-
einsätze via Ramstein zu beschaffen, die nötig sind, um deren völkerrechtli-
che Implikationen zu prüfen? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

9. Welche völkerrechtlichen Normen, die einen engen Bezug zu den Schutzgü-
tern des Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes aufweisen (vgl. OVG 
NRW, Urteil vom 19. März 2019, Az.: 4 A 1361/15, S. 56f.), wie z. B. das 
Verbot willkürlicher Tötungen, das Verbot des gezielten oder unterschieds-
losen Angriffs auf Zivilpersonen (vgl. ebd.) sowie zu den weiteren Schutz-
gütern des Grundgesetzes, müssen bei der Überprüfung der Völkerrechts-
konformität von US-amerikanischen Drohneneinsätzen via Ramstein aus 
Sicht der Bundesregierung besonders berücksichtigt werden? 

10. Mit welchen Konsequenzen rechnet die Bundesregierung, sollte sie dem Ur-
teil des OVG Münster nicht nachkommen, zu überprüfen, ob eine Nutzung 
der Air Base Ramstein durch die US-amerikanischen Streitkräfte für Ein- 
sätze von bewaffneten Drohnen im Jemen im Einklang mit dem Völkerrecht 
steht? 

11. Wie bereitet sich die Bundesregierung, angesichts dessen, dass das OVG 
Münster festgestellt hat, die Bundesrepublik Deutschland habe eine Schutz-
pflicht bei Gefahren für das Grundrecht auf Leben auch bei Auslandssach-
verhalten, auf mögliche weitere Klagen von Betroffenen vor, die geltend ma-
chen, im Jemen, in Syrien oder anderen Staaten via Ramstein mit bewaffne-
ten US-amerikanischen Drohnen angegriffen und mit dem Tode bedroht zu 
werden? 

Die Fragen 9 bis 11 werden zusammengefasst beantwortet.  

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 
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